
 

 

Notare Claus Denk &  

Dr. Peter Becker 
UVZ ______ /20____ B 

Ledergasse 67*73525 Schwäbisch Gmünd                                               Tel.: 07171 / 92679-0*Fax: 07171 / 9267930 

 

An das 

Amtsgericht Schwäbisch Gmünd1 / ________________ 

- Nachlassgericht - 

 

Az.: nicht bekannt / NG ___________/__________2 

Erbschaftsausschlagungen3 

(1) Am _____________ verstarb Herr/Frau ________________________________, 

geborene/r _____________________. Diese(r) wurde am _____________ geboren 

und war zuletzt wohnhaft im Inland in ______________________________________. 

D. Verstorbene war mein/e ___________________________ (Verwandtschaftsverhält-

nis). Durch Mitteilung des Amtsgerichts – Nachlassgericht - 

_________________________ vom ____________ (Zugang: ____________) habe ich 

davon Kenntnis erlangt, dass ich als Erbe / Erbin d. Verstorbenen in Betracht komme. 

Zum Zeitpunkt des Erhalts des Schreibens habe ich mich im Inland aufgehalten.4 / Falls 

noch keine Mitteilung des Nachlassgerichts erfolgt ist:Ich habe auf folgendem Wege 

vom Anfall des Erbes Kenntnis erlangt: 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

Ich habe die Erbschaft noch nicht angenommen. 

 

(2) Der Notar hat u.a. darüber belehrt, dass die Ausschlagung grds. zum Verlust des 

Pflichtteils (Ausnahmen: v.a. §§ 1371 Abs. 3, 2306 BGB) führt. 

 

 
1 Unzutreffendes bitte streichen! 
2 Unzutreffendes bitte streichen! 
3 Das Formular ist jeden Familienstamm gesondert auszufüllen! 
4 Unzutreffendes bitte streichen! 



 - 2 - 

Auf Nachfrage wird erklärt, dass die Ausschlagung nicht zur Geltendmachung von 

Pflichtteilsansprüchen erfolgt. 

 

(3) Ich,____________________ (mit dem Erblasser verwandter Elternteil),  

schlage 

hiermit die mir nach dem vorgenannten Erblasser / der vorgenannten Erblasserin ange-

fallene Erbschaft aus allen Berufungsgründen, auch solchen, die mir bis heute unbe-

kannt sein sollten,  

aus. 

(4) Ich habe folgende minderjährige Kinder: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

(Name, Vorname, Geburtsdatum angeben!) 

Ggfs.: Ich habe folgende bereits volljährige Kinder. Ich werde diese auf die Notwendig-

keit einer Ausschlagung selbst aufmerksam machen: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________. 

(Name, Vorname, Geburtsdatum angeben) 

Die elterliche Sorge für die vorstehend genannten minderjährigen Kinder steht mir allein 

zu. / Die elterliche Sorge für die vorstehend genannten minderjährigen Kinder steht mir 

und Herrn/Frau _______________________________________, gemeinsam zu.5 Wei-

tere minderjährige Kinder, auch aus Vorbeziehungen, eingeschlossen Adoptivkindern, 

sind nicht vorhanden. Eine Schwangerschaft – meiner Ehefrau oder nichtehelichen Le-

bensgefährtin - besteht derzeit nicht. 

 

(5) Die Unterzeichnenden erklären, dass Ihnen eine Beschränkung ihrer Vermögens-

sorge nach § 1638 BGB für den erbrechtlichen Erwerb des Kindes nicht bekannt ist. 

 
5 Unzutreffendes bitte streichen! 
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(6) Ich/Wir  

schlage/n 

 

hiermit als gesetzliche/r Vertreter d. vorstehend genannten minderjährigen Kindes / 

Kinder die jenen infolge der Ausschlagung eines Elternteils angefallene Erbschaft aus 

allen Berufungsgründen, auch solchen, die bis heute unbekannt sein sollten,  

aus. 

 

(7) Hierzu ist grds. eine familiengerichtliche Genehmigung erforderlich. 

(8) Grund der Ausschlagungen ist _________________________(z.B. Überschuldung). 

(9) Ich/Wir wurde/n vom Notar über die Bedeutung der beabsichtigten Erbschaftsaus-

schlagung und die Möglichkeiten der (vollständigen oder teilweisen) Beschränkung der 

Erbenhaftung (u.a. Nachlassverwaltung und Nachlassinsolvenz) belehrt, weiterhin dar-

über, dass die Erbschaftsausschlagung erst wirksam wird, wenn sie beim zuständigen 

Nachlassgericht eingeht. Wir werden selbst dafür sorgen, dass dies rechtzeitig ge-

schieht. Den Notar trifft insoweit keine Überwachungspflicht. Der Notar hat auf die Mög-

lichkeit zur umsatzsteuerfreien Erbschaftsausschlagung bei dem gemäß § 344 Absatz 7 

FamFG zuständigen Nachlassgericht hingewiesen. 

 

Eine beglaubigte Abschrift wird zur selbständigen Einholung eines Negativtests, hilfs-

weise der Genehmigung beim zuständigen Familiengericht erbeten. 

 

Schwäbisch Gmünd, den _____________ 

 

 

 

__________________________________/___________________________________ 

(Ausschlagender / mitsorgeberechtiger Elternteil) 

Unterschriftsbeglaubigung 


